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TEIL II DER VERFASSUNG – ABSCHNITT D

Artikel I (Besondere Formen der Zusammenarbeit in der GASP)

Artikel 32 b des Teils I und die Artikel J bis P des Teils II gelten nicht für die Gemeinsame

Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit Ausnahme der Einleitung und Durchführung von

Missionen zur Krisenbewältigung, unbeschadet der in Artikel 30 des Teils I vorgesehenen Formen

der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, die speziell durch die Artikel 18, 20 und bis 21 des

Titels I B des Teils II geregelt werden.


